
 

 

 

 
 
 
 

 

Aufnahmegesuch 
für eine Mitgliedschaft beim - FC Göttelfingen 1926 e. V.  

Grundlage für die Mitgliedschaft ist die Satzung des Vereins. 
Die Beiträge richten sich nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 

Name:   Bitte Abteilungswunsch ankreuzen 

Vorname:   Förderndes Mitglied (Passiv)  

Geburtsdatum:   Fußball  

Straße:   Fitness  

PLZ / Ort:    Tennis Aktiv  

Tel. Nr.:   Tennis Passiv  

E-Mail:     

Eintrittsdatum:     

 

Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) ______________________________ 

SEPA – Lastschriftmandat 
 
Gläubiger Identifikationsnummer:  DE87HV100000333150 
Mandatsreferenz: Mitgliedsbeitrag – Ihr Name 
 

Ich ermächtige den FC Göttelfingen 1926 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Göttelfingen 1926 e. V. GEZOGENE LAST-
SCHRIFTEN einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name / Vorname (Kontoinhaber)   

Straße / PLZ / Ort    

Kreditinstitut (Name und BIC)  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Ort / Datum / Unterschrift   

Mitgliedsbeiträge (wird vom Verein ausgefüllt)    Mitgliedsnummer    ____________ 

Förderndes Mitglied (Passiv)  40€ Fitness  10€ 

  

Grundbeitrag Erwachsene  40€ Tennis Aktiv Erwachsene  80€ 

Grundbeitrag Jugend  15€ Tennis Passiv   10€ 

 Tennis Partner  55€ 

Fußball   20€ Tennis Senioren  35€ 

Zusatzbeitrag JSG Gäu (Fußball Jgd.)  50€ Tennis Jugend  20€ 

 Beitrag zum Zeitpunkt des Eintritts 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pflichtarbeitsstunden beim FC Göttelfingen 

Wer muss Arbeitsstunden leisten? 

 

Alle aktiven Mitglieder aller Abteilungen: 

 
Wer 

 
Anzahl 

 
Sonderregelung 

 
Fußball Erwachsene 

 
10 Std. 

 
Keine 

   
Alle anderen Mitglie-
der 

5 Std. Keine 

   
Eltern Jugend 
(außer Tennis) 

5 Std. Ist ein Elternteil aktives Mitglied beim FCG und 
muss Arbeitsstunden leisten, so entfallen die 
Pflichtarbeitsstunden für die Jugend. Familien 
mit mehreren aktiven Kindern müssen nur die 
Arbeitstunden für ein Kind (5 Std.) ableisten. Für 
die Eltern Jugend der Tennisabteilung ist die Ge-
schäftsordnung Tennis ausschlaggebend.  

 

Aktive Mitgliedschaft  
Tennis / Fußball 

Besteht eine aktive Mitgliedschaft in den Abteilungen 
Fußball und Tennis, so müssen in der Tennisabteilung 5 
Std./Jahr und im Hauptverein 10 Std./Jahr abgeleistet 
werden 

  
Aktive Mitgliedschaft 
in mehreren Abtei-
lungen 

Besteht eine aktive Mitgliedschaft in mehreren Abteilun-
gen (Tennis ausgeschlossen), so müssen lediglich die Ar-
beitsstunden der Abteilung mit der höchsten Stundenzahl 
abgeleistet werden. Beispiel: 
Es besteht eine aktive Mitgliedschaft in den Abteilungen 
Fußball (10 Std.) und Fitness (5 Std.), so müssen in die-
sem Fall 10 Std. abgeleistet werden.  

 

 

• Bei der Festlegung der zu leistenden Arbeitsstunden findet keine Unterschei-
dung nach Geschlecht statt. 

• Arbeiten, die zu direkten Ausübung des Sports dienen, werden nicht  
als Arbeitsstunden anerkannt (z.B. Sportplatzaufbau vor einem Fußballspiel) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer muss keine Arbeitsstunden ableisten 

 
• Alle passiven Mitglieder 

• Vorstand und Ausschussmitglieder vom Haupt- und Förderverein, da diese  
sich durch Ihre Ehrenamtstätigkeit bereits weit mehr als 10 Stunden im Jahr  
für den FC Göttelfingen engagieren. 

• AH – Fußballspieler 

• Jugendtrainer 

 

Wo / Wie können Arbeitsstunden abgeleistet werden? 

 
• Schlachtfest 

• Dorffasnet 

• Ritterspiele in Horb 

• Grilldienst bei Heimspielen 

• Altpapiersammlung durch die Jugendabteilung. Hier werden die Stunden der 
teilnehmenden Eltern angerechnet. 

• Arbeitseinsätze wie z.B. Instandhaltungsarbeiten, Erweiterungsarbeiten am 
Sportgelände 

• Sonstige Veranstaltungen/Aktionen des Haupt- und Fördervereins 

• Kuchenspenden – jeder Kuchen wird mit einer (1) Std. vergütet  

 

Wer protokolliert die geleisteten Arbeitsstunden? 

 
Bei Veranstaltungen werden die Arbeitsstunden durch den jeweiligen Standleiter 
bei dem gearbeitet wurde festgehalten. 

Bei Arbeitsdiensten hält der Leiter des Arbeitseinsatzes die geleisteten Arbeits- 
stunden schriftlich fest. 

Die bei Veranstaltungen bzw. Arbeitsdiensten erstellten Stundenprotokolle sind in 
schriftlicher Form bei Dietmar Neff abzugeben und werden zum  
31. Dezember eines jeden Jahres einer Gesamtliste zugeführt und abgerechnet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezahlung nicht geleisteter Arbeitsstunden 

 
• Am Jahresende wird geprüft, ob alle aktiv gemeldeten Mitglieder aktiv am 

Sportbetrieb teilgenommen haben, oder als passiv zu werten sind. Beispiel: ein 
aktiver Fußballspieler, der verletzungsbedingt das ganze Jahr nicht am Sportbe-
trieb teilnehmen konnte, wird als passiv gewertet. 

• Für nicht geleistete Arbeitsstunden wird ein Betrag in Höhe von 10,-- EUR/Std. 
in Rechnung gestellt. 

• Der Gesamtbetrag für nicht geleistete Arbeitsstunden Anfang des neuen Jahres 
per Lastschrift eingezogen. 

 
 
Bei Fragen zum Thema Pflichtarbeitsstunden wendet euch bitte an  
Dietmar Neff, Tel.: 07459-930423. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
Der FC Göttelfingen verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder sowie bei 
Minderjährigen Mitgliedern auch personenbezogene Daten deren Sorgeberechtigter. 
 
 

1. Verantwortlicher 

 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der FC Göttelfingen 1926 
e.V., vertreten durch seine Vorstandssprecher. 

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

- Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung 
- Förderung der Ziele des Vereinszwecks 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Ziff. 2 DSGVO 

3. Weitergabe der Daten 

 Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. ist der Verein 
verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt wer-
den dabei Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, ausgeübte 
Sportarten im Verein und die Vereinsmitgliedsnummer. 

4. Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder (auf der Homepage, im 
Amtsblatt der Gemeinde Eutingen, im Schwarzwälder Boten, der Südwest-
presse, auf der Facebook-Seite des FC Göttelfingen). 

Insbesondere werden in obigen Medien auch Mannschaftsbilder, Bilder von 
Verbandsspielen oder von Training- und Übungseinheiten und Turnieren 
veröffentlicht. 

Das Mitglied willigt in diese Veröffentlichung ein, Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 DSG-
VO 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen 
werden. Der Widerruf ist an den Verantwortlichen (Ziff. 1) zu richten. 

5. Dauer der Speicherung 

 Bei Austritt werden Name, Adresse und Geburtsdatum aus der Mitglieder-
liste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, wel-
che die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuerrechtlichen 
Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab Austritt aufbewahrt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
6. Auskunftsrecht 

 Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
- Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie un-

richtig sind, 
- Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei be-

haupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt, 

- Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speiche-
rung unzulässig war. 

7. Das Mitglied hat das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde (Landesdaten-
schutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg) bei Verstößen des FC 
Göttelfingen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Daten zu beschweren. 

 

 

 

Göttelfingen, den __. __.____ ________________ _____________________ 
Unterschrift Mitglied Unterschrift des Sorgeberechtigten  
 bei Minderjährigen 



 

 

 

 

   
 
 
 
 

 Einwilligungserklärung 
 

für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Bildern auf der Homepage, im Amts-
blatt der Gemeinde Eutingen, im Schwarzwälder Boten, der Südwestpresse, auf der 
Facebook-Seite des FC Göttelfingen.  
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichend technische Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die kei-
ner der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbe-
stimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität 
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Inter-
net freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit 
widerrufen.  
 

Erklärung 

„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige 
ein, dass der Verein FC Göttelfingen 1926 e.V. folgende Daten zu meiner Per-
son: 

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Name: Anschrift 

Vorname: Telefonnummer 

Fotografien Faxnummer 
Sonstige Daten  
(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mann-
schaftsgruppe u.ä.) 

E-Mail-Adresse 

wie angegeben auf oben genannten Medien veröffentlichen darf“ 

Ort und Datum      Unterschrift 

__________________________  ______________________________ 
Unterschrift des Sorgeberechtigten bei Minder- 
jährigen 


